
ABÖ-Fachverband in Kooperation mit BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

ABÖ Fachverband in Kooperation mit den Unternehmen
BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

© Fachlehrgang „Sachkundige für Ortsfeste Löschwasseranlagen“ 02-2023

RK-Brandschutztechnik
Rupert Klappacher
Geschäftsführer 

+43 664 88905660

klappacher@rk-brandschutz.at

ABÖ-Fachverband

Albert Seher
Präsident des ABÖ-Fachverbands

+43 662 661067

http://www.abo-fachverband.at/

BSS Brandschutztechnik & 

Sicherheits-Systeme GmbH

https://www.bss-s.at/

https://www.bsc-gmbh.at/
https://www.bsc-gmbh.at/
http://www.rk-brandschutz.at/
http://www.abo-fachverband.at/
https://www.bss-s.at/
http://www.abo-fachverband.at/
https://www.bss-s.at/


ABÖ-Fachverband in Kooperation mit BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

ABÖ Fachverband in Kooperation mit den Unternehmen
BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

© Fachlehrgang „Sachkundige für Ortsfeste Löschwasseranlagen“ 02-2023

1 2



ABÖ-Fachverband in Kooperation mit BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

ABÖ Fachverband in Kooperation mit den Unternehmen
BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

© Fachlehrgang „Sachkundige für Ortsfeste Löschwasseranlagen“ 02-2023

Die Teilnehmerinnen sollen die zur wiederkehrenden Prüfung von Wand-

hydranten und Steigleitungen erforderlichen theoretischen und praktischen 

Kenntnisse erwerben, um

• als Sachkundige (befähigte Person) die nach EN 671-3 vorgesehenen 

regelmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsprüfungen an bestimmten 

Anlagenkomponenten (Wandhydranten, Schlauchkästen, Haspeln, 

Schläuche und Armaturen) für den jährlichen Intervall (12 Monate) und 

den 5-jährigen Intervall, und damit 

• als Sachkundige (befähigte Person) die nach EN 671-3 vorgesehenen 

Druckprüfungen und Durchflussmengenmessungen durchzuführen sowie

• als Alternative für die Unterwiesene Person des Kunden die nach TRVB 

128 S (F) vorgesehenen jährlichen Prüfungen vorzunehmen, in die dazu 

vorgesehenen Instandhaltungsberichte Befugter einzusehen und somit 

• die von abnehmenden Stellen im Intervall von 5 Jahren vorgesehene 

wiederkehrende Revision positiv zu beeinflussen.

Damit soll auch der Prüfaufwand für eine qualitätsvolle Arbeit im Kunden-

auftrag vermittelt und die geprüften Anlagenteile der Löschwasseranlagen 

möglichst lange im einwandfreien und einsatzbereiten Soll-Zustand erhalten 

bleiben.
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ABWEHRENDER 

BRANDSCHUTZ

Baulich

B R A N D S C H U T Z

Betriebsfeuerwehr

Freiwillige Feuerwehr

Berufsfeuerwehr

Feuerwiderstand 

von Bauteilen

Technisch Organisatorsich

Fluchtwege und 

Notausgänge

Brandabschnitte / 

Brandwände

Festlegung Baus-

toff-Brennbarkeit

Rauch- und Wärme-

abzugsanlagen

Brandmeldetechnik 

und Alarmierung

Rauchfreihaltung

Löschanlagen und 

Löschwasseranlage

Zufahrt und 

Zugänglichkeit
Löschwasserbezug

Betrieblicher 

Brandschutz

Zuständigkeit

Kontrolltätigkeit / 

Managementsystem

Kennzeichnungen

Löschmittel (TFL)

Ausbildung

Mannschaftsstärke

Ausrüstung

Festgelegte Schutzziele müssen erreicht werden

Erstellen und Betreiben muss wirtschaftlich sein

VORBEUGENDER 

BRANDSCHUTZ

Einsatztaktik
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• Baugesetze und techn. Bestimmungen/VO

(überwiegend vereinheitlicht)

• Feuer- und Gefahrenpolizeigesetze

• Feuerwehrgesetze 

• Veranstaltungsgesetze und VO

• Pflegegesetze und VO

• Behindertenbetreuungsgesetze / VO

• Krankenanstaltengesetze und VO

• Kinderbildungs- und Betreuungsges. und VO

• Landarbeitergesetze und VO

• Art. 15a Vereinbarungen (!)

• und viele andere mehr

• Gewerbeordnung

• Allg. Schutzbestimmungen

für Personen

• ArbeitnehmerInnenschutz

• AschG (Allg. Schutzbest.)

• ArbeitsstättenVO (Gebäude)

• ArbeitsmittelVO (Geräte)

• ElektroschutzVO (ET)

• KennVO (Kennzeichen)

• DokumentationsVO

• etc.

• Elektrotechnikgesetz

• Elektrotechnikverordnung mit ÖVEs

• Behindertengleichstellungsgesetz

• Ü-Frist bis 31.12.2015

• Mineralrohstoffgesetz (Verweis AschG)

• und viele andere

Bundesgesetze, VO

Normen (ÖN, EN, ISO)

Richtlinien, TRVB, Merkblätter, Versicherungen, 

Deutsche RL, VKF-RL, Erlässe, Bedienungsanl., etc.

Projekt- bzw. Einreichunterlagen 

sowie Ergebnisse aus beh. Verhand-

lungen und die Auflagen aus den

BESCHEIDEN

ÖVE

Landesgesetze, VO

„Regeln der

Technik“

„RdT“, z.T. auch

verbindlich erkl.

P
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n
u

n
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Bundesgesetze und Verordnungen (BGBl.)

Landesgesetze und Verordnungen (LGBl.)

Verordnungen und Richtlinien des Österreich-ischen Instituts 

für Bautechnik (OIB)

Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik (ÖVE)

Merkblätter des Kuratoriums für Elektrotechnik

Österreichische, Europ. und ISO-Normen (ÖN, EN)

Technische Richtlinien für Vorbeugenden Brandschutz des 

ÖBFV und der BV-Stellen (TRVB)

Richtlinien und Merkblätter des Österreichischen 

Bundesfeuerwehrverbandes (ÖBFV)

Richtlinien und Merkblätter der Österreichischen  Vereinigung 

für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW)

Merkblätter der österr. Sozialversicherungen, allen voran der 

AUVA sowie deutsche BG/BGI

Erlässe diverser Ministerien (z.B. BM ASK)

Regelungen der Versicherungen (z.B. VVO)

Vorgaben der Hersteller (CE, Anleitungen, etc.)

und andere...
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https://www.bsc-gmbh.at/
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https://www.bsc-gmbh.at/app/download/5813685756/TRVB+124_2022-09-12_V2.pdf
https://www.bsc-gmbh.at/app/download/5813685786/Pentagon_2022-08_V3_2022-09-12.pdf
https://www.bsc-gmbh.at/app/download/5813685756/TRVB+124_2022-09-12_V2.pdf
https://www.bsc-gmbh.at/app/download/5813685786/Pentagon_2022-08_V3_2022-09-12.pdf
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Bei Vorhandensein von nassen oder nass/trockenen ortsfesten Löschwasseranlagen nach 

TRVB 128 S ist die Tabelle 7 der TRVB 124 F nicht anzuwenden. 

Unabhängig von der Brandgefährdungskategorie ist unmittelbar bei jedem Wandhydranten grund-

sätzlich zumindest ein geeigneter Tragbarer Feuerlöscher mit einem Mindest-Löschvermögen von 

13A und/oder 55B ausreichend (z.B. Wandhydrantenschrank mit Feuerlöscherfach). 

Ortsfeste Löschwasseranlagen in Garagen reduzieren nicht die gesetzlich erforderliche Anzahl von 

Tragbaren Feuerlöschern (siehe OIB-Richtlinie 2.2:2015). Das Erfordernis einer ortsfesten 

Löschwasseranlage ergibt sich aus den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Baurecht, 

OIB Richtlinien Brandschutz, Behördenbescheid) bzw. einschlägigen nutzungsspezifischen Regeln der 

Technik (z.B. TRVB 138 N). 

Die Anordnung und Ausführung von ortsfesten Löschwasseranlagen hat gemäß TRVB 128 S zu 

erfolgen. 

Sonderfall: Bemessung bei Ortsfesten Löschwasseranlagen
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Wasser ist...
...Lebensmittel

...verderbliches Gut

...alternativloser Stoff

...Hochleistungsprodukt

...durch nichts ersetzbares Wunder

http://www.lebenswelt-wasser.at/
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https://www.bundesfeuerwehrverband.at/produkt/trvb-001-definitionen/
https://www.bundesfeuerwehrverband.at/wp-content/uploads/2022/10/TRVB-001-A-22.pdf
https://www.bundesfeuerwehrverband.at/wp-content/uploads/2022/10/TRVB-001-A-22.pdf
https://www.bundesfeuerwehrverband.at/produkt/trvb-001-definitionen/
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In Abhängigkeit von Gebäudenutzung, vorgesehene Art der Löschwasser-

versorgung und Verwendungszweck (als Erste oder Erweiterte Löschhilfe 

und/oder für den Feuerwehreinsatz) sind Ausführungsvarianten möglich:

Ausführung 0 - Trockene Löschwasseranlage

Ausführung 1a - Nasse Löschwasseranlage

Ausführung 1b – Kombination:

nasse Löschwasseranlage (Ausführung 1a) und 

trockene Löschwasseranlage (Ausführung 0)

Ausführung 2a - Nasse Löschwasseranlage mit Wandhydranten mit 

Anschluss für die Feuerwehr (C-Festkupplung)

Ausführung 2b - Nasse Löschwasseranlage mit Wandhydranten mit 

Anschluss für die Feuerwehr (C-Festkupplung), geeignet zur 

gleichzeitigen Verwendung

Ausführung 3 - Nasse Löschwasseranlage mit C-Wandhydranten, 

ausgestattet mit C-Druckschläuchen



ABÖ-Fachverband in Kooperation mit BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

ABÖ Fachverband in Kooperation mit den Unternehmen
BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

© Fachlehrgang „Sachkundige für Ortsfeste Löschwasseranlagen“ 02-2023

Ausführung 

0

Trockene Löschwasseranlage 
Systemleistung mindestens 600 l/min. Druck am Schlauchanschlussventil mind. 0,7 MPa (7 bar). 

Druckdifferenz zw. Löschwassereinspeisung und ungünstigster Entnahmestelle max. 

0,5 MPa (5 bar)

nach Flutung:
600 l/min oder 

2 x 300 l/min    

DD 7 bar

Ausführung 

1a (1b)
Nasse Löschwasseranlage
Volumenstrom am Schlauchanschlussventil mind. 60 l/min. Dynamischer Druck nicht unter 0,3 

MPa (3 bar); statischer Druck max. 1,0 MPa (10 bar)

Sys.: 60 l/min
DD mind. 3 bar

DD max. 10 bar

SD max. 10 bar

Ausführung 

2a

Nasse Löschwasseranlage
Keine Gleichzeitigkeit. Hydraulisch ungünstigster Wandhydrant: Volumenstrom am Schlauch-

anschlussventil mind. 300 l/min (=Systemleistung)  |  dynamischer Druck am Schlauchanschluss-

ventil bei Entnahme 300 l/min mind. 0,55 MPa (5,5 bar). 

Dynamischer Druck max. 1,0 MPa (10 bar), statischer Druck max. 1,2 MPa (12 bar); 

Sys.: 300 l/min
DD mind. 5,5 bar

DD max. 10 bar

SD max. 12 bar

Ausführung 

2b

Nasse Löschwasseranlage
Gleichzeitigkeit: 2 WH. Hydraulisch ungünstigste 2 Wandhydranten: Volumenstrom an beiden 

Schlauchanschlussventilen gleichzeitig je mind. 300 l/min (=Systemleistung 600 l/min) | 

dynamischer Druck an jedem Schlauchanschlussventil bei Entnahme 300 l/min mind. 0,55 MPa 

(5,5 bar). Dynamischer Druck max. 1,0 MPa (10 bar), statischer Druck max. 1,2 MPa (12 bar).

Sys.: 600 l/min
DD mind. 5,5 bar

DD max. 10 bar

SD max. 12 bar

Ausführung 

3

Nasse Löschwasseranlage 
Gleichzeitigkeit: 2 WH. Hydraulisch ungünstigste 2 Wandhydranten: Volumenstrom an beiden 

Schlauchanschlussventilen gleichzeitig je mind. 300 l/min (=Systemleistung 600 l/min) | 

dynamischer Druck an jedem Schlauchanschlussventil bei Entnahme 300 l/min mind. 0,55 MPa 

(5,5 bar). Dynamischer Druck max. 1,0 MPa (10 bar), statischer Druck max. 1,2 MPa (12 bar).

Verwendung von C42 Druckschläuchen: dynamischer Mindestdruck um 0,1 MPa (1 bar) erhöhen.

Sys.: 600 l/min
DD mind. 5,5bar

DD max. 10 bar

SD max. 12 bar



ABÖ-Fachverband in Kooperation mit BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

ABÖ Fachverband in Kooperation mit den Unternehmen
BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

© Fachlehrgang „Sachkundige für Ortsfeste Löschwasseranlagen“ 02-2023

2.
 O

rt
sf

es
te

 tr
oc

ke
ne

 L
ös

ch
w

as
se

ra
nl

ag
en



ABÖ-Fachverband in Kooperation mit BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

ABÖ Fachverband in Kooperation mit den Unternehmen
BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

© Fachlehrgang „Sachkundige für Ortsfeste Löschwasseranlagen“ 02-2023

2.
 O

rt
sf

es
te

 tr
oc

ke
ne

 L
ös

ch
w

as
se

ra
nl

ag
en 2    Ortsfeste trockene Löschwasseranlagen

2.1 Allgemeine Anforderungen

2.2 Anforderungen an Löschwasserleitungen u. Armaturen

2.3 Löschwassereinspeisung

2.4 Schlauchanschluss

2.5 Be- und Entlüftungsventil

2.6 Entleerungseinrichtung

2.7 Systemleistungen, Druckverhältnisse

2.8 Rohrleitungsdimensionierung

2.9 Regelmäßige Eigenkontrollen durch den Betreiber

2.10 Instandhaltung

2.11 Umbau und Erweiterung von Bestandsanlagen

2.12 Prüfung

2.13 Druck- und Durchflussmessung



ABÖ-Fachverband in Kooperation mit BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

ABÖ Fachverband in Kooperation mit den Unternehmen
BSC Bauingenieure GmbH und RK Brandschutztechnik

© Fachlehrgang „Sachkundige für Ortsfeste Löschwasseranlagen“ 02-2023

2.
 O

rt
sf

es
te

 tr
oc

ke
ne

 L
ös

ch
w

as
se

ra
nl

ag
en PRÜFNGEN: Abschlussprüfung / Kontrollen (Eigenkontrolle) 

und Instandhaltung (Wartung) / Revision
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en PRÜFNGEN: Abschlussprüfung / Kontrollen (Eigenkontrolle) 

und Instandhaltung (Wartung) / Revision
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Umbauten, Erweiterungen, Rückbauten, teilweise Stilllegungen bzw. 

technische und wesentliche Änderungen der Rohrleitungsführung der 

Löschwasseranlage bedürfen einer neuerlichen Abschlussüberprüfung

Bei Erweiterungen von bestehenden Löschwasseranlagen mit 

Auswirkungen auf die bestehende Anlage sind für die bestehenden 

Anlagenteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser TRVB 

zulässig, wenn die ursprünglichen Anforderungen des rechtmäßigen 

Bestandes weiterhin eingehalten werden und die Funktion beider 

Anlagenteile nicht beeinträchtigt wird

Die Erweiterungen von Bestandsanlagen 

sind nach den Anforderungen dieser TRVB 

128 S 2022 auszuführen

Umbau und Erweiterung von Bestandsanlagen
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3    Ortsfeste Nasse u. Nass-Trockene Löschwasseranlagen

3.1 Allgemeine Anforderungen

3.2 Anforderungen an Löschwasserleitungen und Armaturen

3.3 Noteinspeisung

3.4 Wandhydranten

3.5 Sonderausführungen von Wandhydranten

3.6 Anforderungen an die Druckerhöhungsanlage

3.7 Nass-Trocken-Anlagen

3.8 Trinkwasserabschottung

3.9 Druckminderung

3.10 Steinfänger

3.11 Anforderung an Rohr- und Systemtrenner

3.12 Druckverhältnisse, Systemleistungen der 

Löschwasseranlage „nass“ und „nass/trocken“
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3    Ortsfeste Nasse u. Nass-Trockene Löschwasseranlagen

3.13 Rohrleitungsdimensionierung der Löschwasseranlage

„nass“ und „nass-trocken“ 

3.14 Anforderungen bei Versorgung der Löschwasseranlage 

über eine Sprinkleranlage

3.15 Entwässerung

3.16 Kontrollbuch

3.17 Regelmäßige Eigenkontrollen durch den Betreiber

3.18 Instandhaltung

3.19 Umbau und Erweiterung von Bestandsanlagen

3.20 Prüfung

3.21 Durchführung der Druck- und Durchflussmessungen
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Durchspülung anhand Kleinverbraucher nicht 

zulässig – ordentliche Trinkwasserabschottung

Ausnahme: LWA Ausführungsart 1

Bestandteile im Freien – sofort einsatzbereit!

Leitungsanlagen können auch erdverlegt werden

funktionsfähiger Potenzialausgleich nach ÖVE

Rohrleitungswerkstoffe nach EN / DVGW

Absperrarmaturen nur an definierten Positionen 

und abgesichert (offen, Kette, Vorhangschloss)
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Brennbare Leitungen nur vor der Zähleinrichtung 

und unter bestimmten Voraussetzungen

Vermeidung Wassersäcke, Tiefenentleerung auf 

erforderliches Maß reduzieren
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A PRÜFNGEN: Abschlussprüfung / Kontrollen 

(Eigenkontrolle) Instandhaltung (Wartung) / Revision

abnehmende Stelle nach Fertigstellung anhand 

umfangreicher Abnahmeunterlagen

schriftliche Aufzeichnungen / 

insbesondere jährliche WH-Prüfung durch Sachkundige

durch Fachperson (Sachkundige) mit Protokoll

abnehmende Stelle (firmenmäßig gefertigte 

Druck- und Dichtheitsprüfung wird anerkannt)
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Wandhydranten
Einbauvarianten:

Frei zugängliche Armaturen sind aus Gründen des Manipulationsschutzes 

nicht zulässig!

Nische (N) 

Einbauschrank (E)

Aufbauschrank (A)
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Wandhydrant – Ausführungsart 2a und 2b

Stk Gegenstand / Ausrüstung

1 Montageverschraubung G2 DIN 14461-5

1 Schlauchanschlussventil G2 DIN 14461-3 mit C-Kupplung DIN 14307-1

1 C-Knaggenteil DIN 14302 mit Schlauchstutzen mit eingebundenem 

formstabilen Druckschlauch ÖNORM EN 694 zur Verbindung zur 

Schlauchhaspel

1 Ausschwenkbare Schlauchhaspel ÖNORM EN 671-1 mit maximal 30 

Meter formstabilen Schlauch, Strahlrohr mit einer Austrittsöffnung von 

mindestens 6 mm und maximal 7 mm

1 Bedienungsanleitung

1 Kennzeichnungsschild nach Kennzeichnungsverordnung

1 Hinweisschild „Kein Trinkwasser“

1 Bei Anschluss an Löschwasserleitung „nass/trocken“ Hinweisschild: 

„Wasser kommt nach max. 60 Sekunden“ gemäß ÖNORM F2030

1 Hinweisschild Schlauchanschluss gemäß ÖNORM F2030
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nach ÖNORM EN 671-1 ausschwenkbar

Haspel nicht an der Tür befestigt

formstabile Schlauch muss von oben 

nach unten abrollen (Greifbarkeit des 

Strahlrohres)

C-Festkupplung des Schlauchan-

schlussventils 1400 +/- 200 mm 

über fertiger Fußbodenoberkante

Erweiterungen: Zusatzhöhen beachten

Schlauchanschlussventil und die Haspel-

lagerung der Schlauchtrommel müssen 

auf derselben Seite sein

Zuleitung des Schlauchanschlussventils 

nicht durch den Schrank geführt

Montageverschraubung bündig mit Schrankwand

Keine Muffen/Reduktionen im Schrank

W
an

dh
yd

ra
nt

en

Schlauchhaspel
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Schlauchanschlussventil ist 

immer 90 mm von oben und 

jeweils 90 mm von hinten 

und/oder von der Seite

Varianten:

rechts seitlich (RS)

links seitlich (LS)

rechts Rückwand (RR)

links Rückwand (LR)

Anschlussvarianten
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Entwässerung

Für den bestimmungsgemäßen Betrieb und für Prüf- und Instandhaltungs-

zwecke anfallendes Wasser wird empfohlen, ein ausreichend dimensioniertes 

Entwässerungssystem zu installieren. Dies gilt insbesondere für

Druckerhöhung, 

Füll- und Entleerungsstationen, 

Rohr- bzw. Systemtrenner

Vorlagebehälter, 

Zwischenbehälter, 

Tiefenentleerungen, 

Be- und Entlüfter, 

Noteinspeisestelle

Für den Probebetrieb muss berücksichtigt werden, dass die notwendigen 

Prüflöschwassermengen ordnungsgemäß abgeführt werden, z.B. über 

Fenster zu Dach- oder Grünflächen, durch Bereitstellung mobiler Behälter, 

usw.
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Kontrollbuch

Das Kontrollbuch gemäß Anhang der TRVB muss durch eine verantwortliche 

Person, die mit der Überwachung und dem Betrieb der nassen 

Löschwasseranlage betraut ist, geführt werden. Das Kontrollbuch ist an 

einem der nachfolgenden Orte aufzubewahren, wobei die nachfolgende 

Reihenfolge je nach vorhandener Brandschutzanlage einzuhalten ist:

FW-Plankasten 

oder 

bei Vorhandensein einer 

Sprinkleranlage in der 

Sprinklerzentrale

oder 

bei Vorhandensein einer 

Druckerhöhungsanlage

bei ebendieser 
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Gemäß den nachstehenden Normen und Angaben ist eine zusätzliche 

Instandhaltung in den jeweils vorgegebenen Zeitabständen vorgesehen

Schlauchhaspeln gemäß ÖNORM EN 671-3 → jährlich

Druckerhöhungsanlage laut den Herstellerangaben 

bzw. den Erfordernissen dieser Richtlinie 

Sicherheitsstromversorgung gemäß OVE E 8101 

Füll- und Entleerungsstation gemäß DIN 14463-1 

Sicherungseinrichtung gemäß den Herstelleranweisungen

Instandhaltung - Umfang und Intervall / Prüfgegenstände
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Umbauten, Erweiterungen, Rückbauten, teilweise Stilllegungen bzw. 

technische und wesentliche Änderungen der Rohrleitungsführung der 

Löschwasseranlage bedürfen einer neuerlichen Abschlussüberprüfung

Bei Erweiterungen von bestehenden Löschwasseranlagen mit 

Auswirkungen auf die bestehende Anlage sind für die bestehenden 

Anlagenteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser TRVB 

zulässig, wenn die ursprünglichen Anforderungen des rechtmäßigen 

Bestandes weiterhin eingehalten werden und die Funktion beider 

Anlagenteile nicht beeinträchtigt wird

Die Erweiterungen von Bestandsanlagen 

sind nach den Anforderungen dieser TRVB 

128 S 2022 auszuführen

Bei nachträglicher Errichtung von Schaumhydranten oder Noteinspeise-

stellen ist jedenfalls ein mittelbarer Anschluss an die 

Trinkwasserinstallation auszuführen

Umbau und Erweiterung von Bestandsanlagen
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Die Überprüfung von ortsfesten Löschwasseranlagen 

Abschlussüberprüfung und 

Revision

ist durch eine abnehmende Stelle gemäß TRVB 001 A durchzuführen und 

es ist festzustellen, ob die Bestimmungen dieser Richtlinie eingehalten sind.

Die Überprüfung des eigenen Gewerkes ist nicht zulässig.

• aufgrund eines Berufsrechts gesetzlich dazu befugte Stellen wie z.B. Ziviltechniker 

und/oder Ingenieurbüros - Beratende Ingenieure auf dem jeweils begründeten 

Fachgebiet (z.B. Installationstechnik, Haustechnik, Gebäudetechnik) 

• mittels Bescheid des Wirtschaftsministeriums für bestimmte Fachbereiche 

akkreditierte Inspektionsstellen zur Überprüfung technischer Anlagen auf 

Übereinstimmung mit anerkannten Richtlinien (z.B. der TRVB 128 S 22)

• oder gewerbliche Installationsunternehmen für Gas- und Sanitärtechnik nach 

Gewerbeordnung (GewO) sowie Gas- und Sanitärtechnik-Befähigungs-

prüfungsordnung, wobei ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass eine 

Abschlussüberprüfung für das eigene Gewerk nicht anerkannt wird

Prüfung / Abschlussüberprüfung
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Inspektionsbericht zur Abschlussüberprüfung
Ergebnisse der Abschlussüberprüfung sind in einem Inspektionsbericht 

zusammenzufassen - Inhalte
Zitierung allfälliger Behördenauflagen (ggf. Brandschutzkonzept) oder des behördlichen 

Konsenses im Hinblick auf die ortsfeste Löschwasseranlage  

Anlagenerrichter

Allgemeine verbale Beschreibung des Objektes, Schutzumfang der Löschwasseranlage 

Auflistung der Überprüfungsgrundlagen und des Überprüfungsumfanges 

Anwesende Personen bei der Abschlussüberprüfung 

für die Löschwasseranlage verantwortliche, unterwiesene Person 

Auflistung der vorhandenen Einreichunterlagen, Ausführungsunterlagen und wesentlicher 

Anlagenkomponenten 

Ergebnis der Überprüfung, insbesondere der Systemleistung und der Druckverhältnisse 

gemäß Punkt 3.12; Messung mit Angaben zu den eingesetzten, kalibrierten Messgeräten 

inklusive Angabe des Kalibrierscheines und des Prüfaufbaues  

Auflistung allenfalls vorhandener und von der abnehmenden Stelle akzeptierter Ab-

weichungen von den Anforderungen dieser Richtlinie samt Begründung der Akzeptanz 

Ergebnis der Abschlussüberprüfung der ortsfesten Löschwasseranlage mit Auflistung 

allfälliger Mängel 

Auflistung allfälliger Anwendungshinweise, Anwendungsbeschränkungen und Betriebs- und 

Instandhaltungsvorschriften 

Feststellungen zum Nachweis der Mängelbehebung

Angaben zu wiederkehrenden Überprüfungen durch den Betreiber, Instandhaltung 

Termin der ersten Revision 

Datum der Überprüfung, Name und Unterschrift des für die Prüfung Verantwortlichen  
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3.21 Durchführung von Druck- und Durchflussmessungen

Variante 1
(Punkt 3.21.1 der TRVB 128 S:22)

Diese Messungen dienen primär der Kontrolle der Eingangsparameter einer im Zuge der 

Planung/Projektierung durchgeführten hydraulischen Berechnung der ortsfesten 

Löschwasseranlage. Die Messungen werden anhand von installierten Messstellen (Punkt 

3.21.1.5) vorgenommen, die zu kennzeichnen sind (Punkt 3.21.1.7).

Voraussetzungen für die Messungen nach Variante 1 sind:

Vorliegen einer nachvollziehbare Druckverlustberechnung gemäß Punkt 3.13.2. 

Vorliegen der notwendigen Kenndaten der Druckerhöhungsanlage (wenn installiert).  

Bei unmittelbarem Anschluss: Vorliegen der notwendigen Kenndaten der 

Sicherungseinrichtung.  

Bei mittelbarem Anschluss: Vorliegen der notwendigen Kenndaten für den Vorlage-

und/ oder Zwischenbehälter sowie für die Nachspeiseleitung zum Vorlage- und/ oder 

Zwischenbehälter. 

Vorliegen der notwendigen Kenndaten einer Füll- und Entleerungsstation (wenn 

installiert). 

Eine vollständige Einsehbarkeit aller Anlagenteile oder Fotodokumentation oder 

Kombination der beiden Möglichkeiten gegeben ist.
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3.21 Durchführung von Druck- und Durchflussmessungen

Variante 2

(Punkt 3.21.2 der TRVB 128 S:22)

Diese Messungen erfolgen an hydraulisch wesentlichen Positionen, wenn keine 

hydraulische Bemessung/Berechnung vorliegt. 

Gemessen werden:

Statischer Druck (Punkt 3.21.2.1) beim hydraulisch günstigst gelegenen 

Wandhydranten

Durchflussmessung und Messung des dynamischen Mindestdruckes (Punkt 

3.21.2.2) am hydraulisch ungünstigst gelegenen Wandhydranten (und am 

nächsten an derselben Leitung gelegenen Wandhydranten)
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3.21 Durchführung von Druck- und Durchflussmessungen

Variante 2 – Durchführung der Messungen 

Durchflussmessung und Messung des dynamischen Mindestdruckes (Punkt 

3.21.2.2) am hydraulisch ungünstigst gelegenen Wandhydranten (und am nächsten an 

derselben Leitung gelegenen Wandhydranten):

Für die Ausführungen 2a, 2b und 3 sind für die nachfolgenden Messungen 

Feuerwehrdruckschläuche C52 und für die Ausführung 1a

Feuerwehrdruckschläuche D25 oder C52 zu verwenden.

Das Messgerät ist unter Verwendung des angeführten Schlauches mit einer Länge von 

3 m bis 5 m nach dem Schlauchanschlussventil des hydraulisch ungünstigsten gelegenen 

Wandhydranten zu montieren. Das Absperrorgan (Regelorgan) zum Einstellen des 

Volumenstromes und des Druckes ist nach einer Schlauchlänge von mindestens 1 m 

Beruhigungsstrecke anzuordnen. 

Bei der Ausführung 2b und 3 sind zwei Messgeräte gleichzeitig zu verwenden, wobei das 

erste Messgerät wie vorstehend beschrieben einzubauen ist. Das zweite Messgerät ist 

an dem nächsten an derselben Leitung gelegenen Wandhydranten einzubauen.  

Bei der Ausführung 2b und 3 kann die Messung an dem nächsten an derselben Leitung 

gelegenen Wandhydranten entfallen, wenn am hydraulisch ungünstigst gelegenen 

Wandhydranten 600 l/min mit dem jeweiligen Mindestdruck gemessen werden.
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Ausführung 

0

Trockene Löschwasseranlage 
Systemleistung mindestens 600 l/min. Druck am Schlauchanschlussventil mind. 0,7 MPa (7 bar). 

Druckdifferenz zw. Löschwassereinspeisung und ungünstigster Entnahmestelle max. 

0,5 MPa (5 bar)

nach Flutung:
600 l/min oder 

2 x 300 l/min    

DD 7 bar

Ausführung 

1a (1b)
Nasse Löschwasseranlage
Volumenstrom am Schlauchanschlussventil mind. 60 l/min. Dynamischer Druck nicht unter 0,3 

MPa (3 bar); statischer Druck max. 1,0 MPa (10 bar)

Sys.: 60 l/min
DD mind. 3 bar

DD max. 10 bar

SD max. 10 bar

Ausführung 

2a

Nasse Löschwasseranlage
Keine Gleichzeitigkeit. Hydraulisch ungünstigster Wandhydrant: Volumenstrom am Schlauch-

anschlussventil mind. 300 l/min (=Systemleistung)  |  dynamischer Druck am Schlauchanschluss-

ventil bei Entnahme 300 l/min mind. 0,55 MPa (5,5 bar). 

Dynamischer Druck max. 1,0 MPa (10 bar), statischer Druck max. 1,2 MPa (12 bar); 

Sys.: 300 l/min
DD mind. 5,5 bar

DD max. 10 bar

SD max. 12 bar

Ausführung 

2b

Nasse Löschwasseranlage
Gleichzeitigkeit: 2 WH. Hydraulisch ungünstigste 2 Wandhydranten: Volumenstrom an beiden 

Schlauchanschlussventilen gleichzeitig je mind. 300 l/min (=Systemleistung 600 l/min) | 

dynamischer Druck an jedem Schlauchanschlussventil bei Entnahme 300 l/min mind. 0,55 MPa 

(5,5 bar). Dynamischer Druck max. 1,0 MPa (10 bar), statischer Druck max. 1,2 MPa (12 bar).

Sys.: 600 l/min
DD mind. 5,5 bar

DD max. 10 bar

SD max. 12 bar

Ausführung 

3

Nasse Löschwasseranlage 
Gleichzeitigkeit: 2 WH. Hydraulisch ungünstigste 2 Wandhydranten: Volumenstrom an beiden 

Schlauchanschlussventilen gleichzeitig je mind. 300 l/min (=Systemleistung 600 l/min) | 

dynamischer Druck an jedem Schlauchanschlussventil bei Entnahme 300 l/min mind. 0,55 MPa 

(5,5 bar). Dynamischer Druck max. 1,0 MPa (10 bar), statischer Druck max. 1,2 MPa (12 bar).

Verwendung von C42 Druckschläuchen: dynamischer Mindestdruck um 0,1 MPa (1 bar) erhöhen.

Sys.: 600 l/min
DD mind. 5,5bar

DD max. 10 bar

SD max. 12 bar
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Nicht betriebsbereite Wandhydranten 

sind sofort mit einem Hinweisschild 

„Außer Betrieb“ zu kennzeichnen. 

Der Brandschutz muss dabei für die 

Dauer des Ausfalls des Wandhydranten 

bzw. bestimmter Anlagenteile ander-

weitig sichergestellt werden.

Instandsetzungsarbeiten 

dürfen nur durch Befugte 

(u.a. Installateure) und 

im Sinne der EN 671-3 

ausgeführt werden.

Außer Betrieb!
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Typ Bezeichnung / Beschreibung

A + R
Abschlussprüfung nach Errichtung der Anlage bzw. alle 5 Jahre bei 

Revision durch eine abnehmende Stelle 

G Prüfung und Wartung nach Gebrauch, Brand oder Übung durch 

einen Sachkundigen*

3 Prüfung und Wartung alle 3 Monate durch den Betreiber

12 Prüfung und Wartung alle 12 Monate durch einen Sachkundigen

60 Wartung der Schläuche alle 5 Jahre ( =60 Monate ) durch einen 

Sachkundigen
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§ 1299 ABGB:
„Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst, zu einem Gewerbe oder Handwerke 

öffentlich bekennt; oder wer ohne Not freiwillig ein Geschäft übernimmt, dessen

Ausführung eigene Kunstkenntnisse, oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß 

erfordert, gibt dadurch zu erkennen, dass er sich den notwendigen Fleiß und 

die erforderlichen, nicht ungewöhnlichen Kenntnisse zutraue; er muss daher 

den Mangel derselben vertreten.

Hat aber derjenige, welcher ihm das Geschäft überließ, die Unerfahrenheit

desselben gewusst, oder bei gewöhnlicher Aufmerksamkeit wissen können, 

so fällt zugleich dem letzteren ein Versehen zur Last.“ 

LINK:

ABGB
LINK: Haftung und 

Haftungsausschluss

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
https://www.wko.at/branchen/stmk/gewerbe-handwerk/gewerbliche-dienstleister/Vortragsunterlagen_Haftung_und_Haftungsausschluss.pdf
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Zweiter Blick

(oben)
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Im Detail fehlt ein Loch


